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Gewisserschutz in der Orts- und Regionalplanung

Von Friedrich Baldinger, dipl. Ing. ETH, Vorsteher des Aargauischen Gewisserschutzamtes, Aarau

(Vortrag, gehalten am 14. Juni 1963 am «Seminar fiir Gemeindeingenieures, veranstaltet im Sommersemester 1963 vom Institut fiir Orts-,
Regional- und Landesplanung an der ETH)

Alle Zeitungen und Zeitschriften sind voll von Er-
mahnungen, den Gewisserschutz sofort zu verwirkli-
chen. Ein Stiick weit mag das gut sein; kaum je ein-
mal war das Schweizervolk so beschworen worden,
wie gerade jetzt, die am Wasser begangenen Siinden
wieder gut zu machen. Zu lange hat man in den Wind
geschlagen, was vor 10, ja 20 und mehr Jahren Fischer,
Naturschiitzler, Fachleute der Wissenschaft und Tech-
nik voraussagten. Wie oft haben uns die, die jetzt am
lautesten anklagen, entgegengehalten, es fehlten die
Rechtsgrundlagen, die finanziellen Mittel und die
technischen Méglichkeiten. Ueber dhnliche mangelnde
Einsicht konnte allerdings auch auf andern Gebieten
der Planung geklagt werden. Das fiihrt uns nicht wei-
ter. Alle die aufgerufen sind, den Gewisserschutz zu
verwirklichen, miissen sich der hohen Verantwortung
bewusst sein und die sich uns nun stellende Aufgabe
mit der gréssten Anstrengung und Beschleunigung 16-
sen. Aber es muss davor gewarnt werden, dass man
nun schnell und uniiberlegt irgend etwas macht, das
sich in kurzem als Fehldisposition erweist.

I. Allgemeines iiber die W asserwirtschaft
und ihre Definition

Zuerst mochte ich den Gewisserschutz in den rich-
tigen wasserwirtschaftlichen Rahmen hineinstellen.
Wir wollen uns bewusst werden, dass Wasser, diese
gottliche Gabe, zwar kein vermehrbares Gut auf die-
ser Erde ist. Aber wir diirfen dankbar sein, dass in der
Schweiz im ewigen Kreislauf des Wassers im allgemei-
nen kein Mangel an diesem, das Leben erst ermog-
lichenden Element besteht. Im langjihrigen Durch-
schnitt fallen auf die rund 41 000 km? Landesfliche
61 Mia m® Niederschlige, entsprechend einer mitt-
leren Niederschlagshshe von 1472 mm, was z. B. mehr
als doppelt so viel wie in Norddeutschland ausmacht.
Das gibt beachtliche oberirdische Abflussmengen in
Fliissen und Bichen. Die Voralpen- und Mittellandseen
sind ebenfalls unschitzbare Wasserreservoire. In den
durchlissigen fluvioglazialen Schottern vieler Talbé-
den finden sich zum Teil respektable Grundwasser-
strome und -becken. So gesehen, diirften wir eigent-
lich nicht sagen, Wasser sei auch in der Schweiz Man-
gelware. Die Verteilung des natiirlichen Wasserdarge-
botes ist einzig in den einzelnen Landesteilen unter-
schiedlich. Der Wasserreichtum hat uns nur in ver-

schiedener Hinsicht sorglos und gedankenlos werden
lassen.

Die Sorge friiherer Jahrhunderte um Mensch und
Gut hat die Wasserbauer veranlasst, Fliisse in Hoch-
wasserdimme zu zwingen und die sich immer wieder
indernden Flussmiander abzuschneiden. — Die reich-
lichen Gefille in unserem Lande haben frith zur Aus-
nutzung der Wasserkraft und damit zur Ansiedelung
von Gewerbe und spiter von Fabriken angeregt.

Dass sich mit kleineren Wassermengen und gros-
sem Gefille sowie grossen Wassermengen und kleine-
rem Gefille gleichermassen bedeutende Energiemen-
gen erzeugen lassen, hat die zahlreichen Speicher-
werke in den Alpen und die fast liickenlose Kette von
Flusskraftwerken im Mittelland und am Nordfuss des
Juras erméglicht.

Welche Nachteile mit der Kraftnutzung verbunden
sein konnen, z. B. mit der zeitweiligen Trockenlegung
von Gewiisserstrecken, hat man erst nach und nach er-
fasst, desgleichen die Verinderung der Grundwasser-
verhiltnisse, inshesondere die qualitative Verschlech-
terung im Bereich der Flusskraftwerke.

Der Reichtum an Grundwasser und Quellen hat uns
an einen sehr grossen Wasserverbrauch gewéhnen las-
sen, der nur in den USA seinesgleichen findet. Mehr
als die Hilfte der schweizerischen Gemeinden weist
einen spezifischen Wasserverbrauch von 300 bis 500
IK/T auf. Maximale Tagesverbrauche von 700 VK/T
und mehr sind keine Seltenheit. Dariiber hinaus ver-
sorgen sich die grosseren Fabrikbetriebe haufig selbst
mit Quell-, Grund-, See- oder Flusswasser.

Die rasch wachsende Bevélkerungszahl und die
kaum ein Tal verschonende Industrialisierung haben
den heutigen Wasserbedarf gebracht und damit auch
den Ausspruch, Wasser sei Mangelware geworden. Es
ist schon so, dass fast alle guten Quellen gefasst und
manche Grundwasservorkommen bis zu ihrer heuti-
gen Ergiebigkeit genutzt sind. Wie die Wasserversor-
gung auch kiinftig sichergestellt werden kann, wird
spiter zu zeigen sein.

Der grosse Wasserverbrauch hat den ebenso gros-
sen Abwasseranfall im Hause, auf dem Hof, in der
Werkstatt und in der Fabrik mit sich gebracht. Die
landwirtschaftliche Verwertung dieser Abginge aus
der abflusslosen Jauchegrube wurde im Dorf unmog-
lich und die mittelalterlichen Ehgriben in den Stdd-
ten wurden als Brutstitten fiir Epidemien erkannt. So
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entstanden die unziihligen Abwasserableitungen in den
nichsten Bach, Fluss oder See und die Abwasserver-
sickerungen in den kiesigen, grundwasserfithrenden
Untergrund. Wenn man sich dabei iiberhaupt etwas
dachte, so vertraute man zu sehr auf das Selbstreini-
gungsvermogen der Gewisser und des Bodens. Ich
brauche Thnen den schlechten Zustand der Oberfli-
chengewiisser sowie ausgedehnter Grundwasserfelder
nicht im einzelnen zu schildern.

Die Triibungen, Verfirbungen, Oelschlieren, die
Abwasserpilzzotteln in den Fliessgewidssern und die
Massenentwicklung von Algen in den Seen sind zu
augenfillig. Von den verschmutzten und verfilzten
Bach- und Flussgerinnen her sind ganze Grundwasser-
felder quantitativ und qualitativ beeintrichtigt wor-
den. In manchen Seen sind, von der primiren oder
sekundiren Verunreinigung her, die Schlammablage-
rungen mit den giftigen Endprodukten der Féiulnis-
vorgiinge entstanden.

Im Bemiihen, auf einer stetig schrumpfenden Land-
wirtschaftsfliche mit weniger Arbeitskriften mehr
und Besseres zu produzieren, sind die Meliorationen
notig geworden. Das Wiesenwissern, das die natiirli-
chen Grundwasserspiegelschwankungen milderte, ist
im Schwinden begriffen. Kleinere und gréssere Biche
waren zu begradigen, einzudolen oder hart zu ver-
bauen. So kam es, dass da und dort der Grundwasser-
spiegel mehr abgesenkt wurde, als es unbedingt nétig
war.

Es wurden ganz bewusst die wihrend Jahrzehnten
erfolgten Eingriffe in den Wasserhaushalt aufgezihlt.
Manches geschah wohl in guten Treuen von Speziali-
sten des Wasserbaues, der hydraulischen Kraftnut-
zung, der Kulturtechnik, der Wasserversorgung und
des Kanalisationsbaues. Das soll in keiner Richtung
ein Vorwurf sein. Es soll nur anregen, das Wasser in
allen seinen Erscheinungsformen als Ganzes zu sehen
und soll auch bei uns zu einer ganzheitlichen Wasser-
wirtschaft Anlass geben. Wasser wirkt nicht nur in ge-
waltigen Massen dahertobend zerstérend, es ist nicht
nur Energietriiger, nicht nur Verkehrsweg, es ist eben-
so Lebensraum und ganz besonders das, was das Le-
ben erst erméglicht. Man hat versucht, eine geordnete
Wasserwirtschaft zu definieren. Sie bedeutet eine ziel-
bewusste Ordnung aller menschlichen Einwirkungen
auf das ober- und unterirdische Wasser, wie z. B. beim
Hochwasserschutz, bei der Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung, bei der Wasserkraftwirtschaft, bei
der landwirtschaftlichen Bewisserung und Meliora-
tion, beim Wasserverkehr, beim Fischereiwesen und
beim Wassersport. Eine solche zielbewusste Ordnung
muss das kiinftige Leitbild bei den unvermeidlichen
Eingriffen in den Wasserhaushalt sein. Das unver-
mehrbare Wasserdargebot wird immer intensiver in
Anspruch genommen werden. Die Interessen werden
immer sorgfiltiger gegeneinander abgewogen werden
miissen. Die ober- und unterirdischen Gewiisser sind
beziiglich Menge und Giite immer genauer unter Kon-
trolle zu halten.
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I1. Definition des Gewdsserschutzes

In einer solchen umfassenden Wasserwirtschaft
mochte ich auch den Gewisserschutz verstanden wis-
sen. Er darf sich nicht nur auf die Abwasserreinigung
beschrinken. Er muss den mengen- und giitemaissigen
Schutz der ober- und unterirdischen Gewisser in allen
Belangen umfassen. Dementsprechend miissen wir uns
bei allen Massnahmen, die gegen die Verunreinigung
oder andere schidliche Beeintrichtigung der ober- und
unterirdischen Gewisser zu ergreifen sind, von den
sieben Kriterien des Artikels 2 im Eidg. Gewisser-
schutzgesetz leiten lassen. Es ist folgendes zu gewihr-
leisten:

a) der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier;

b) die unmittelbare Verwendung von Grund- und
Quellwasser als Trinkwasser;

c¢) die Aufbereitung von Wasser aus oberirdischen Ge-
wissern als Trink- und Brauchwasser;

d) die Benutzung zu Badezwecken;

e) die Erhaltung von Fischgewissern;

f) der Schutz baulicher Anlagen vor Schidigung, und
schliesslich

g) der Schutz des Landschaftsbildes.

I11. Planerische Voraussetzung fiir die
Abwasserableitung und -reinigung

Was ich bis jetzt vortrug, waren die allgemeinen
Ueberlegungen, die jeglicher Planung in wasserwirt-
schaftlicher Hinsicht zugrunde liegen sollen. Diese
kann nur zum Teil vom Gemeindeingenieur verwirk-
licht werden. Aber er darf wissen, in welchen iiber-
ortlichen Rahmen sich seine Arbeiten fiir die Wasser-
versorgung sowie fiir die Abwasser- und Kehrichtbe-
seitigung einordnen sollen. Im nachfolgenden sind die-
jenigen gewisserschutztechnischen Ueberlegungen
herauszustellen, die der Gemeindeingenieur bei den
planerischen Arbeiten in seiner Gemeinde selbst und
allenfalls auch in benachbarten Ortschaften anstellen
muss. Es ist ja hidufig so, dass in einer grésseren Ge-
meinde technische Beamte titig sind, in den kleineren
Nachbargemeinden aber nicht. Dann kommt es bei
den Planungen sehr darauf an, dass der Gemeinde-
ingenieur die Problemstellung im grésseren Rahmen
der Region sieht. In den wenigsten Fillen wird er die
regionalen Studien selbst durchfiihren konnen, aber er
hat sie unter allen Umstinden anzuregen, wenn das
Bediirfnis dazu nicht rechtzeitig erkannt wird. Wen-
den wir uns nun zunichst den planerischen Voraus-
setzungen der Abwasserableitung und -reinigung zu.

Es ist bald eine Binsenwahrheit, dass eine ausrei-
chende Abwasserreinigung nicht mit einer Vielzahl von
Hausklédranlagen erreicht werden kann. Sie sind be-
stenfalls eine Uebergangslosung, ein notwendiges
Uebel, vor allem an kleinen Gewdssern, solange eine
zentrale Abwasserreinigungsanlage noch nicht gebaut
werden kann. Eine wichtige technische Voraussetzung
ist ein systematisch angelegtes, zusammenhingendes



Kanalnetz, das alles Schmutzwasser sammelt und der
Reinigungsanlage zufiihrt. Unerlissliche planerische
Vorarbeit dazu ist das sogenannte generelle Kanalisa-
tionsprojekt, das das ganze heutige und kiinftige Bau-
gebiet einer Gemeinde erfassen soll. Vor allem zwei
Dinge sind bei der Aufstellung des generellen Kanali-
sationsprojektes von ausschlaggebender planerischer
Bedeutung, ndmlich die Abgrenzung des Kanalisations-
rayons und die Standortwahl fiir die zentrale Klér-
anlage.

Der Kanalisationsrayon, d.h. das von der Ge-
meinde im Laufe der Zeit zu kanalisierende Gebiet,
soll das heutige und das kiinftige Wohngebiet und in
der Regel auch das Industriegebiet erfassen. Einige
Sonderfalle ausgenommen, gehort Industrieabwasser
im Gemisch mit dem hiuslichen oder stiddtischen Ab-
wasser auf die Sammelreinigungsanlage. Erfahrungs-
gemiss wire dem Gewisserschutz ein schlechter Dienst
erwiesen, wiirde man die Abwasserableitung und -rei-
nigung im Industriegebiet den einzelnen Unterneh-
men iiberlassen. Mit der Forderung des Einbezuges des
Industriegebietes in den Kanalisationsrayon ist iiber
die Art der Finanzierung nichts entschieden.

Ideal ist es, wenn das generelle Kanalisationspro-
jekt im Rahmen einer Ortsplanung ausgearbeitet wer-
den kann, weil dann am besten alle sich gegenseitig be-
einflussenden Planungsfaktoren (Bebauungsart, Ver-
kehr, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Land-
wirtschaft usw.) beriicksichtigt werden kénnen. Es
wird aber noch recht hiufig so sein, dass Gemeinden
zuerst nur ein generelles Kanalisationsprojekt erhal-
ten, weil die rechtlichen Voraussetzungen fiir den Zo-
nenplan fehlen. Ohne generelles Kanalisationsprojekt
sind ja auch von Bund und Kanton keine Projektge-
nehmigungen und keine Subventionszusicherungen fiir
Kanalisationen und Kliranlagen zu erhalten.

Mit Riicksicht darauf, dass das Kanalisieren sehr
teuer ist und eine einmal verlegte Leitung in den sel-
tensten Fiéllen durch ein grosseres Rohr ersetzt wird,
muss der Kanalisationsrayon notgedrungen weit ge-
fasst werden. Beim Zonenplan disponiert man nur auf
etwa 20 bis 25 Jahre hinaus. Es bereitet wenig Schwie-
rigkeiten, weitere Gebiete entsprechend der Entwick-
lung einzuzonen. Beim Kanalisationsrayon kann man
nicht so leicht erweitern, indem die zuerst zu verle-
genden, unteren Hauptsammelkaniile, wie gesagt, nicht
oder nur mit hohen Kosten erweitert werden konnen.
So ist es verhiltnismissig hiufig, dass der Kanalisa-
tionsrayon iiber den im Moment giiltigen Zonenplan
hinausreicht. Ob man das rein zeichnerisch zeigen will
oder ob man nur in der Berechnung der Sammelka-
nile der spiteren Erweiterung der Bauzonen Rech-
nung tragen will, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.
Wenn man im generellen Kanalisationsprojekt zeigt,
dass spiter weitere Gebiete zur Ueberbauung freigege-
ben werden, ruft man den Begehren auf vorzeitiges
Einzonen.

Muss das generelle Kanalisationsprojekt ohne
gleichzeitige Ortsplanung bearbeitet werden, so
kommt dem sorgfiltigen Ausscheiden des Kanalisa-

tionsrayons besondere Bedeutung zu. Bei uns im Aar-
gau hat sich folgendes Vorgehen entwickelt: Der von
der Gemeindebehorde beauftragte Abwasserfachmann
zieht zuniichst einmal die dussere Abgrenzung des zu
entwissernden Baugebietes, vorwiegend nach den to-
pographischen Gegebenheiten und kanalisationstech-
nischen Ueberlegungen. Diesen Entwurf legt er unse-
rem kantonalen Gewisserschutzamt vor. Es lidt den
Gemeinderat, den Projektverfasser, die Landwirt-
schaftsdirektion, die kantonale Planungsstelle, der
auch der Landschaftsschutzbeamte zugeteilt ist, und
das fiir Verkehrsfragen zustindige kantonale Tiefbau-
amt zu einer Aussprache und Begehung des Rayons
ein. In der Zeit bis zu dieser Zusammenkunft entwik-
kelt die Planungsstelle, ein Architekt und der Land-
schaftsschutzbeamte, einen generellen Zonenplanent-
wurf — dem aber keine Rechtskraft zukommen wird.
Die Landwirtschaftsdirektion gibt sich durch ihre
Fachbeamten Rechenschaft, wo sich der landwirt-
schaftlich gute Boden vorfindet. Das kantonale Tief-
bauamt stellt die Strassenrichtpline zur Verfiigung.
Mit diesen zum Teil noch divergierenden Elementen
beginnt die erwidhnte Aussprache. Der Gemeinderat
wird zunichst einlésslich iiber die Bedeutung des Ka-
nalisationsrayons auf Grund unserer aargauischen Ge-
wisserschutzgesetzgebung orientiert. Nachher wird der
nach abwassertechnischen Gesichtspunkten abge-
grenzte Kanalisationsrayon mit dem Zonenplanent-
wurf und dem Strassenplan konfrontiert. Es werden
die Ueberlegungen der landwirtschaftlichen Fachbe-
rater gewiirdigt und die aus den Ortskenntnissen (ins-
besondere den Eigentumsverhiltnissen) konzipierten
Ueberlegungen des Gemeinderates angehért. Fiir die
obere Abgrenzung der hdochstgelegenen Baugebiete
wird die ausreichende Léschschutzméglichkeit be-
riicksichtigt. Im Einzugsgebiet von Wasserfassungen
werden je nach den hydrologischen Gegebenheiten
Baugebiete vermieden. Das Abwigen all dieser Ge-
sichtspunkte wird durch eine Begehung im Gelinde
erginzt. So kann dann der Projektverfasser nach die-
ser Tagfahrt auf Grund eines bereinigten Entwurfes
seine Arbeit fortsetzen und abschliessen. Je nach dem
Grad der Schwierigkeiten erfolgt allenfalls noch
eine zweite Zusammenkunft. Das fertige Projekt
wird vom Gemeinderat dem Regierungsrat zur gesetz-
lich vorgeschriebenen Genehmigung unterbreitet. Sie
wird mit einem Priifungsbericht des Gewiisserschutz-
amtes beantragt. Bei uns ist es nicht Vorschrift, dass
das generelle Kanalisationsprojekt von der Gemeinde-
versammlung genehmigt wird, aber gelegentlich ge-
schieht es doch. Ich wiirde es heute begriissen, wenn
wenigstens die Abgrenzung des Kanalisationsrayons
von der Gemeindeversammlung beschlossen werden
miisste. In den Erwigungen des regierungsritlichen
Genehmigungsbheschlusses wird die Gemeinde noch-
mals darauf aufmerksam gemacht, dass dieses gene-
relle Kanalisationsprojekt die planerische Grundlage
fiir den sukzessiven Ausbau des Kanalisationsnetzes
im Hinblick auf die zentrale Abwasserreinigung dar-
stelle und dass ausserhalb des Rayons von der zustin-
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digen kantonalen Baudirektion keine Abwasserablei-
tungen und keine -versickerungen bewilligt werden.
Dem Kanalisationsrayon kommt also nicht nur nach
innen, fiir die Disposition und Berechnung des Kanali-
sationsnetzes Bedeutung zu, sondern auch nach aus-
sen, weil dort, wie gesagt, nach einer strengen und
konsequenten Praxis, ohne Vorliegen besonderer Ver-
hiltnisse, keine Ableitungsbewilligungen erteilt wer-
den. Besondere Verhiltnisse liegen dann vor, wenn
ein Bau aus einem o6ffentlichen Interesse, z. B. wegen
Liarm- oder Geruchsemissionen, ausserhalb des Bau-
gebietes erstellt werden muss.

Auf Grund einer kiirzlich bei einigen schweizeri-
schen Mittellandkantonen durchgefiihrten Enquéte
habe ich festgestellt, dass iiberall, mehr oder weniger
streng, ausserhalb des Kanalisationsrayons keine Ab-
wasserableitungen bewilligt werden. Damit will eigent-
lich verschiedenes erreicht werden. Es soll vermieden
werden, dass ausserhalb der Bauzonen, in denen das
Abwasser mit kostspieligen Kanalisationen zusammen-
gefasst wird, wieder Eihzelableitungen in meistens
kleine Gewisser entstehen. Die Gemeindebehérde soll
in ihrem Bestreben, die Streubauweise einzudimmen,
unterstiitzt werden, und es soll insbesondere auch ver-
hindert werden, dass wegen Bauten ausserhalb des
Rayons die Werkleitungen innerhalb der Bauzonen
schlecht ausgeniitzt werden. Leider erkennen nicht
alle Gemeindebehérden die Unterstiitzung, die ihnen
hier geboten wird. Entweder beantragen sie aus irgend
welchen Riicksichten die Erweiterung der Kanalisa-
tionsrayons oder sie erteilen die Baubewilligung mit
einer abflusslosen Jauchegrube. Eine solche Einstel-
lung wird sich frither oder spiter immer richen. Ent-
weder entstehen an diesen sogenannten abflusslosen
Jauchegruben verbotene Ueberliufe oder es miissen
aus hygienischen Griinden solche Bauten doch ans Ka-
nalnetz angeschlossen werden. Wenn nachtriglich
mehrfach Liegenschaften ausserhalb des Kanalisations-
perimeters an das Kanalisationsnetz angeschlossen
werden miissen, so wird natiirlich die ganze hydrauli-
sche Berechnung iiber den Haufen geworfen, und be-
reits verlegte Kanalisationen konnen sich als zu klein
erweisen. Das Problem kann also nicht einfach damit
gelost werden, dass der Liegenschaftseigentiimer fiir
die Abwasserzuleitung bis zur nichsten Gemeinde-
kanalisation selbst aufkommt. Es sollte noch vermehrt
auf dem Boden der Gemeinde oder des Kantons die
gesetzliche Grundlage gesucht oder geschaffen wer-
den, dass Bauten, ohne eine hygienisch oder gewiisser-
schiitzlerisch einwandfreie Abwasserbeseitigung, nicht
mit Trink- und Brauchwasser versorgt und auch nicht
bezogen werden diirfen. Besondere Beachtung ist den
Wochenend- und Ferienhiusern zu schenken, die ja in
der Regel ausserhalb des Kanalisationsrayons zu ste-
hen kommen. Am besten ist, wenn sie in eine spezielle
Bauzone zusammengefasst werden konnen. Sie ist
durch die Gemeinde zu kanalisieren und mit einer
Gruppenreinigungsanlage auszuriisten oder noch bes-
ser an die Abwasseranlagen der eigentlichen Bauge-
biete anzuschliessen. Mit der Forderung, die Anlagen
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durch die Gemeinde zu erstellen, ist iiber die Finan-
zierung wiederum nichts ausgesagt.

In bereits iiberbauten Gebieten und solchen, wo
schon Ueberbauungspline vorliegen, ist die Disposi-
tion des Kanalnetzes unter Beachtung bestehender Ka-
nile relativ leicht zu treffen. Dagegen darf die Orts-
entwisserung in uniiberbauten Gebieten, deren Er-
schliessung zeitlich und im Detail noch ungewiss ist,
genereller geplant werden.

Im Rahmen einer Ortsplanung sind beim Aus-
scheiden der Bauzonen nicht nur architektonische
Ueberlegungen zu beriicksichtigen. Es sollen insbe-
sondere nicht Gebiete einbezogen werden, die lange,
kostspielige oder schlecht ausgeniitzte Kanalisationen
oder Pumpwerke erfordern.

Eine weitere wichtige Frage, die im Rahmen eines
generellen Kanalisationsprojektes abzukliren ist, be-
trifft den Standort der zentralen Abwasserreinigungs-
anlage. Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu be-
riicksichtigen:

— hygienische Anforderungen;

— wasserwirtschaftliche sowie entwisserungs- und
baugrundtechnische Erwigungen;

— stiddtebauliche und landschaftsschiitzlerische An-
forderungen;

— wirtschaftliche Ueberlegungen;

— kommunalpolitische Erwigungen.

Zunichst ist man geneigt, diese Sammelklidranlage
gerade dort vorzusehen, wo alles Abwasser zusammen-
gefasst sein wird. Dort wird man sich fragen, wie sich
eine solche Anlage an diesem Ort mit Riicksicht auf
die unmittelbare Umgebung auswirken wird. Wenn es
anders geht, wird man sie, mehr aus psychologischen
Griinden, nicht in unmittelbarer Nihe von Wohnbau-
ten erstellen. Trotzdem méchte ich mich ganz ent-
schieden dagegen wehren, dass man eine technisch
richtig gebaute und gut gewartete Anlage als «Jauche-
loch» der Gemeinde bezeichnet und in den abgele-
gensten untersten Winkel des Gemeindebannes ver-
bannt. Es bestehen gute Beispiele — ich nenne nur
Kiisnacht und Ménnedorf — wo solche Anlagen stidte-
baulich und landschaftsgestalterisch durchaus gefillig
in der Nihe von Wohnbauten oder an dicht befahre-
nen Strassen, ja an Seeufern, bestehen kénnen. Sie sind
vielleicht am ehesten mit architektonisch schén ge-
stalteten Zweckbauten der Industrie zu vergleichen.
Der nichste Gesichtspunkt, der zu wiirdigen ist, be-
zieht sich auf das Gewiisser, das das gereinigte Ab-
wasser aufzunehmen hat — den sogenannten Vorflu-
ter. Geniigt das Gefille auch bei Hochwasserabfluss?
Ist die Wasserfithrung ausreichend, so dass das Selbst-
reinigungsvermogen die im Kliranlageabfluss noch
verbleibenden restlichen Verunreinigungen rasch ge-
nug abbaut? Kann allenfalls durch eine lingere Ab-
leitung ein wesentlich leistungsfihigerer Vorfluter er-
langt werden? Baugrundsondierungen haben schliess-
lich abzuklédren, ob ungiinstige, baukostenverteuernde
Untergrundverhiltnisse die Standortwahl fiir die Klar-
anlage beeinflussen.



Alle diese Erwiigungen schlossen die Annahme ein,
dass die betreffende Gemeinde eine eigene Abwasser-
reinigungsanlage erstelle. Die Erfahrung zeigt nun
aber, dass es oft unzweckmissig, wenn nicht gar un-
moglich wire, o6ffentliche Abwasseranlagen nur aus
der Sicht einer einzelnen Gemeinde zu projektieren
und auf benachbarte Gemeinden oder Gemeindeteile
nicht Riicksicht zu nehmen. Die Frage des Zusammen-
gehens mehrerer Gemeinden stellt sich daher in der
Schweiz, bei den engen Besiedlungs- und knappen
Raumverhiiltnissen, recht hiufig, sei es, dass die eine
Gemeinde die gemeinsam benutzten Anlagen erstellt
und betreibt und der andern Gemeinde gegen ange-
messene Entschidigung ein Anschlussrecht einrdumt,
oder dass die allen Partnern dienenden Anlagen ge-
meinschaftlich gebaut und betrieben werden. In bei-
den Fillen spricht man vom abwassertechnischen Zu-
sammenschluss der Gemeinden. Die hier auftauchen-
den Fragen sind in enger Zusammenarbeit zwischen
den kantonalen Fachstellen und den interessierten Ge-
meinden zu beurteilen. Sie werden einen erfahrenen
Fachmann mit generellen Vergleichsstudien beauf-
tragen. Er wird dabei folgende Vor- und Nachteile ge-
geneinander abwigen:

Fiir den Zusammenschluss sprechen folgende Ue-
berlegungen:

-— geringer Abstand oder Zusammenstossen der Bau-
gebiete von zwei oder mehr Gemeinden, so dass aus
bautechnischen und wirtschaftlichen Ueberlegun-
gen gemeindeeigene Kliranlagen unzweckmissig
oder iiberhaupt unméglich werden;

— grossere  Abwasserreinigungsanlagen fiir mehrere
Gemeinden konnen personell, maschinell und ap-
parativ besser ausgeriistet werden, so dass betrieb-
liche Vorteile entstehen;

— vielfach ist eine befriedigende Reinigung indu-
strieller Abwisser auf wirtschaftlich tragbare
Weise nur durch Mischung mit wesentlichen An-
teilen hiuslichen Abwassers moglich. Gemeinden
mit einem grossen Anfall einseitig zusammenge-
setzten Industrieabwassers streben deshalb vorteil-
haft den Zusammenschluss mit Gemeinden an, aus
denen vorwiegend hiusliches Abwasser anfillt;

— sofern Gemeinden iiber keinen leistungsfihigen
Vorfluter in ihrem Gebiet verfiigen, kann sich der
Zusammenschluss mehrerer Gemeinden bis zum
Erreichen eines geniigend grossen Aufnahmegewiis-
sers aufdringen. Kleinen Fliessgewissern und Seen
konnen so auch die fiir die Verkrautung und Al-
genmassenentwicklung  verantwortlichen  Nihr-
stoffe ferngehalten werden;

— sofern ein Gewisser zu ganz bestimmten Zwecken
(zum Beispiel Trinkwasserversorgung, Brauchwas-
serentnahme, Badezwecken usw.) dienen muss,
kann durch den Zusammenschluss mehrerer am
Oberlauf gelegener Gemeinden ein hoherer Rein-
heitsgrad des Vorfluters erreicht werden;

— stehen einer Gemeinde fiir die Erstellung der Klir-
anlage nur topographisch ungiinstige Areale mit

schlechten Baugrundverhiltnissen zur Verfiigung,
so kann der Zusammenschluss mit andern Gemein-
den ebenfalls Vorteile bieten.

Gegen den kanalisationstechnischen Zusammen-
schluss sprechen folgende Ueberlegungen:

— die Kosten fiir sehr lange Verbindungskanile kon-
nen die bau- und betriebskostenmissigen Einspa-
rungen bei grossen, mehreren Gemeinden die-
nenden Abwasserreinigungsanlagen iibersteigen;

— die Verbindungskanile zwischen den Gemeinden
kénnten zum unerwiinschten Zusammenwachsen
der Baugebiete benachbarter Ortschaften Anlass
geben;

— Erschwerung der Selbstreinigung des Vorfluters
durch die konzentrierte Einleitung einer grosseren
Menge gereinigten Abwassers;

— kleine, wenig Wasser fithrende Vorfluter werden
auf langeren Strecken keine zusitzlichen Wasser-
mengen mehr erhalten;

— die Regelung des Zusammenschlusses unter Ge-
meinden verschiedener wirtschaftlicher und politi-
scher Struktur kann mehr Zeit in Anspruch neh-
men als das Erstellen einzelner, gemeindeeigener
Kliranlagen.

Im allgemeinen iiberwiegen aber bei einem in ver-
niinftigem Rahmen durchgefiihrten abwassertechni-
schen Zusammenschluss die Vorteile, und es kann fast
im ganzen Lande eine grosse Bereitschaft zu regiona-
len Abwassersanierungen festgestellt werden.

Selbst solche regionale Studien miissen noch in
einem grosseren Rahmen beurteilt werden. Es ist Sa-
che des Kantons, gegebenenfalls auch von zwei oder
mehr Nachbarkantonen, einen See oder einen natiir-
lichen Flussabschnitt als Ganzes zu betrachten. Der
Kanton soll selbst abkliren oder in Verbindung mit
den Gemeinden die Abklirung veranlassen, welche
Ortschaften abwassertechnisch zusammengeschlossen
werden sollen und welche eigene Einzelreinigungsan-
lagen zu erstellen haben. Die Standorte der Anlagen
sind festzulegen und die an das gereinigte Abwasser zu
stellenden qualitativen Anforderungen zu bestimmen.
Etliche Kantone verfiigen bereits iiber eine klare, tal-
weise geordnete Konzeption der Abwassersanierung.
Im Zusammenhang mit der Ortsentwisserung und dem
kanalisationstechnischen Zusammenschluss von Ge-
meinden taucht natiirlich sofort eine Menge recht-
licher und finanzieller Fragen auf. Sie zu behandeln
wiire fiir den Gemeindeingenieur sehr interessant.

IV. Planerische Voraussetzungen
fiir die Kehrichtbeseitigung

Mehr noch als bei der Abwasserbeseitigung drin-
gen sich fiir die sinnvolle Kehrichtbeseitigung regio-
nale, interkommunale Losungen auf, zumal die Ab-
fallmenge stindig zunimmt und die Méglichkeiten der
schadlosen, geordneten Deponie immer seltener wer-
den. Das Ablagern von Hausmiill, Sperrgut und was-
serloslichen Industrieabfillen in verlassenen Kiesgru-
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ben mit freigelegtem oder nur ungeniigend geschiitz-
tem Grundwasserspiegel muss nun endgiiltig der
Vergangenheit angehoren. Die verfiigharen Grundwas-
servorrite erweisen sich zur Deckung des wachsenden
Wasserbedarfs zu knapp, als dass man es sich lei-
sten diirfte, sie von solchen Ablagerungen her ver-
derben zu lassen. Die Gemeindeverbinde fiir die ge-
meinsame Kompostierung beziehungsweise Verbren-
nung der festen Siedlungsabfille erlangen, nach den
bisherigen Studien in verschiedenen Kantonen, noch
grosseres Ausmass als bei der Abwasserbeseitigung.
Sie finden ihre Grenzen vor allem bei den gerade
noch zumutbaren Kosten fiir den Transport des Miills
zu den regionalen Verwertungsanlagen. Aus verschie-
denen Griinden wird man sich aber noch auf Jahre
hinaus in vielen schweizerischen Gemeinden mit soge-
nannten geordneten Deponien fiir die Beseitigung fe-
ster Abfille behelfen miissen. Es miissen ihnen aber
sorgfiltige Ueberlegungen vorausgehen und es sind
dazu Fachleute beizuziehen. Man muss sich iiber fol-
gendes Rechenschaft geben:

1. Menge und Art der festen Abfille;
2. Fassungsvermogen des ausersehenen Depotplatzes;
3. Beeintrichtigungsmoglichkeit fiir Quellen, Grund-
wasser, oberirdische Gewisser, Landschaftsbild,
Luft usw.
4. Es sind folgende technische Méoglichkeiten abzukl-
ren:
a) Zerkleinern der Abfille,
b) regelmissiges Ueberdecken mit Aushubmaterial
usw.,
¢) Verdichten des Schiittgutes.

Wie immer die Kehrichtbeseitigung erfolgt, bleibt
der regelmissige, in nicht zu langen Zeitabstinden er-
folgende Sammeldienst eine wesentliche Vorausset-
zung,.

V. Wasserbeschaffung und -verteilung

Auch die Wasserbeschaffung und -verteilung sind
wichtige, die Orts- und Regionalplanung bestimmende
Elemente. Fiir die oberste Abgrenzung der Baugebiete
ist die Hohenlage der Wasserreservoire bzw. die Ge-
wihrleistung eines ausreichenden Loschschutzes mass-
gebend. Im unmittelbaren Einzugsgebiet ergiebiger
Quellen und von Grundwasserfassungen wird man mit
Riicksicht auf die mégliche Verunreinigung von Ab-
wasseranlagen und von Brenn- und Treibstoffbehal-
tern her, ausreichend bemessene Schutzgebiete aus-
scheiden, Gebiete also, die man von der Ueberbauung,
der Kiesausbeutung, der Abfallablagerung, der Anlage
von Grosstankanlagen und von Oelfernleitungen usw.
frei hilt. Bei unserer heutigen Gesetzgebung kann
sich allerdings frither oder spiter die Entschidigungs-
frage oder der Erwerb der entsprechenden Grund-
stiicke stellen. Davor darf man allerdings, wenn es um
die Sicherstellung der Wasserversorgung geht, nicht
zuriickschrecken. Gesetzlich festgelegte Schutzab-
stinde von Wasserfassungen bestehen meines Wissens
in der Schweiz nicht, kénnen auch nicht generell ge-
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nannt werden. Sie sind je nach den 6rtlichen hydrolo-
gischen Gegebenheiten, in der Regel unter Beizug
eines Geologen, zu bestimmen. Leider fehlen in der
Schweiz aber auch Regeln, dhnlich den «Richtlinien
fiir die Einrichtung von Schutzgebieten fiir Trinkwas-
sergewinnungsanlagen» des Deutschen Vereins von
Gas- und Wasserfachménnern.

Es ist ein anerkannter Grundsatz der Wasserwirt-
schaft, dass jede Gemeinde zuerst die Wasservorkom-
men (Quellen und Grundwasservorkommen) der un-
mittelbaren Néihe ausniitzt. Nun sind aber nicht alle
Landesgegenden von der Natur gleich gut mit dem
kostlichen Wasser beschenkt worden. Es ist nahelie-
gend, dass benachbarte Gemeinden sich durch einen
Verbundbetrieb in Mangelzeiten aushelfen, d.h. dazu
ihre Leitungsnetze verbinden. Wenn aber eine ganze
Talschaft nicht iiber die fiir die Wasserversorgung
nétigen ober- und unterirdischen Vorrite verfiigt, so
dringen sich grossriumige Lésungen, sogenannte
Gruppenwasserwerke auf. Wo grosse Seen mit bedeu-
tenden Zufliissen zur Verfiigung stehen, erlangt die
Wasserbeschaffung aus diesen grossen Reservoirs
enorme Bedeutung. Der Kanton Ziirich z. B. sieht in
seiner «generellen Planung der Wasserversorgung»
vor, gut drei Viertel der Bevélkerung bei Volliiber-
bauung mit Seewasser zu beliefern und nur knapp
einen Viertel mit Grund- und Quellwasser. Ganz an-
ders z. B. der Kanton Aargau. Aus dem Hallwilersee
kann nur ein ganz kleiner Teil des Kantons mit Wasser
versorgt werden. Nachdem eine ganze Anzahl Grund-
wasservorkommen schon jetzt oder in naher Zukunft
bis an die zulidssige Grenze ihrer natiirlichen Ergiebig-
keit genutzt werden, kommt der kiinftigen Anreiche-
rung geeigneter Grundwassertriger grosse Bedeutung
zu. Es handelt sich also darum, Flusswasser zu fassen,
es aufzubereiten in Sickergriben, Sickerweihern oder
Schluckbrunnen, es in den kiesigen Untergrund zu
geben und weiter unten im Tal als reines, bekémmliches
Grundwasser wieder zu fordern. Dafiir eignen sich Ge-
biete mit mehrere Meter michtigen trockenen Kies-
sandschichten iiber dem Grundwasserspiegel in ausge-
dehnten Waldungen oder rein landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebieten. Wie nun die weitriumige Wasser-
verteilung von Seen oder solchen Anreicherungsgebie-
ten her zu erfolgen hat, ist sehr sorgfiltig zu priifen.
Der fiir den Kanton Aargau vorliegende Plan der
«Wasserbeschaffung und Verteilung» ist nicht mehr
als eine generelle Richtlinie, die als Grundlage fiir die
einldsslicheren Studien der regionalen Wasserversor-
gung dienen soll. Wichtig ist aber, dass man diese ge-
eigneten Zentren, von denen aus die Wasserbeschaf-
fung einmal zu erfolgen hat, kennt und von jeglicher
Beeintrichtigung bewahrt. Solche Gebiete sind von
Ueberbauung, von Kanalisationen oder Oelfernlei-
tungen, von Tankanlagen, Kiesgruben und Deponien
fiir feste Abfille freizuhalten. Wenn es sich um Wal-
dungen handelt, ist das relativ einfach, weil die Forst-
gesetzgebung hilft und Rodungsbegehren abgewiesen
werden konnen. Ich erwarte vom neuen eidgendssi-
schen Bodenrecht zusitzliche rechtliche Hilfen, um



solche Grundwasserschutz- oder Freihaltezonen schaf-

fen zu konnen.
V1. Industrieplanung

In der nun schon mehr als zehn Jahre wihrenden
Hochkonjunktur glauben die meisten Gemeinden, es
sei das erstrebenswerteste Ziel, Industrie anzusiedeln.
Bei den heutigen erfreulichen Steuerertrignissen ist
diese Absicht verstidndlich. Es wissen eben nur noch
die idltern Semester, dass es einmal auch anders war.
In kleineren Gemeinden besteht meistens auch Unklar-
heit iiber den Begriff Industrie. Hiufig meint man
kleine Fabriken oder eher gewerbliche Betriebe, die
einer verhiltnismissig kleinen Zahl einheimischer
Minner oder Frauen Beschiftigungsmoglichkeit bie-
ten. Wenn so der Landflucht gesteuert oder der Pen-
delverkehr vermindert werden kann, ist gegen eine
solche bescheidene «Industrialisierung» kaum viel ein-
zuwenden. Aber bei der Ansiedlung grosser Betriebe,
besonders wenn sie wasserintensiv sind, diirfen die ge-
wisserschutztechnischen Ueberlegungen nicht ver-
nachlissigt werden. Zuerst muss der Wasserbedarf in
den ersten Ausbauetappen und im mutmasslichen
Endausbau abgeschitzt werden. Es ist zu beurteilen,
welchen Qualitétsanspriichen das Brauchwasser zu ge-
niigen hat; muss es Trinkwasserqualitit aufweisen
oder geniigt die Verwendung von Flusswasser? Dann
ist abzuklidren, ob diese Mengen den natiirlichen Vor-
kommen der nidheren Umgebung, also z.B. dem
Grundwasser oder dem Bach oder Fluss, ohne Nach-
teil entnommen werden kénnen. Dabei ist einzurech-
nen, dass die Neuansiedlung einer grosseren Industrie
auch die Bevolkerungszahl und die Bevolkerungs-
struktur dndern und damit den Wasserverbrauch er-
héhen wird. Die kommunale Wasserversorgung muss
unter allen Umstinden der industriellen vorgehen.
Wenn die anbegehrten Wassermengen nicht zur Ver-
fiigung stehen, ist zu priifen, ob das gleiche Wasser in
der Reihenfolge abnehmender Qualititsanspriiche
mehrmals verwendet, d. h. rezirkuliert werden kann.
Das kann z. B. durch Abkiihlen oder diverse innerbe-
triebliche Reinigungsverfahren ermdéglicht werden.
Wesentliche Anteile — wenn nicht gar alles — des ge-
brauchten Wassers kommt als Abwasser zum Abfluss.
Welcher Art wird es verunreinigt sein? Kann die In-
dustrie dieses Abwasser selbst hinreichend reinigen
oder ist die Mischung mit hiuslichem Abwasser und
die Reinigung in einer kommunalen oder gar regio-
nalen Kldranlage zwingende Voraussetzung? Steht ein
so leistungsfihiger Vorfluter zur Verfiigung, dass er
das gereinigte Abwasser der Industrie und der rasch
zunehmenden Bevilkerung «verdauen» kann? Wenn
diese Fragen nicht alle positiv beantwortet werden
kénnen, muss man den Mut haben, das der Geschiifts-
leitung der Industrie in aller Objektivitit und Offen-
heit zu sagen. Im allgemeinen findet man heute die
notwendige Einsicht fiir diese Belange. Wasserinten-
sive Betriebe, z. B. Papier- und Kartonfabriken, Fir-
bereien, einzelne Fabrikationen der chemischen Indu-
strie, Metalloberflichenveredelungsbetriebe, zahlrei-

che Branchen der Lebens- und Genussmittelindustrie,
gehdren grundsitzlich in wasserreiche Talschaften mit
leistungsfahigen Vorflutern und in die Nihe grosser
Ortschaften. Was es an gewisserschutztechnischen
Massnahmen erfordert, wenn man obige Ueberlegun-
gen erst anstellt, wenn ein Unternehmen nach bedeu-
tenden Landkaufen glaubt, von seinem Vorhaben nicht
abstehen zu konnen, soll folgendes Beispiel zeigen.
Fiinf Gemeinden mit je einigen hundert Einwohnern
waren vorwiegend landwirtschaftlich orientiert, wenn
auch einige Arbeiter in die nahe Stadt zur Arbeit gin-
gen. Der betreffende Landstrich hiess die Kornkammer
des betreffenden Kantons. Ein bedeutendes Unterneh-
men kaufte in aller Stille einige zehn Hektaren Land
und tat dann kund, einen Betrieb mit anfiinglich etwa
1000 und im Endausbau mit etwa 4000 bis 5000 Arbei-
tern aufstellen zu wollen. Es ist erfreulich, dass sich
etwa zehn Gemeinden sofort zu einer Regionalpla-
nungsgruppe zusammenschlossen, in der dieses Unter-
nehmen aktiv mitarbeitete. Verhiltnismissig rasch
war ein guter regionaler Richtplan fertig. Auf dieser
Grundlage fiihrten die wichtigsten Gemeinden eine
Ortsplanung durch, und die Zonenpline fanden die
Zustimmung der Stimmbiirger. Aber die Wasserbe-
schaffung und die Abwasserbeseitigung bildeten von
allem Anfang an das A und das O der Planung. Hun-
derttausende von Franken waren allein fiir Grund-
wasseruntersuchungen nétig, um zu erkennen, dass
nur gerade fiir die nichsten Jahre genug Wasser zur
Verfiigung steht. Die Konzession fiir die Grundwas-
sernutzung konnte nur fiir eine kurze Laufzeit gege-
ben werden. Schon laufen Studien fiir eine kiinstliche
Grundwasseranreicherung. Die Wasserbeschaffung und
Verteilung wird viele Millionen Franken verschlingen.
Noch schlimmer erwies sich das Abwasserproblem.
Ein Vorfluter, dem geklirtes Abwasser iibergeben
werden konnte, fehlt. Es musste sofort ein Abwasser-
verband gegriindet werden, der nun einen 8,6 km lan-
gen Sammelkanal mit bis zu 2,2 X 2,2 m!' Querschnitt
verlegen muss, um einen grossen Fluss als Vorfluter
zu erlangen. Ein weiterer Verband baut die zentrale,
mechanisch-biologische Abwasserreinigungsanlage.
Sammelkanal und Kliranlage verursachen Kosten von
rund 10 Millionen Franken, ohne dass das Kanalnetz
der Wohn- und Industriegebiete eingerechnet wire.
Verwandte Probleme bringt die heute so heftig
diskutierte Hochrhein- und Aareschiffahrt. Ohne
heute in diese leidenschaftliche Auseinandersetzung
einzugreifen, miissen wir folgendes gewiisserschiitzle-
risches und planerisches Problem sehen. Es liegt viel
weniger bei der moglichen, zusitzlichen Gewisserver-
unreinigung durch die Schiffahrt selbst, als durch die
auf sie bauende Industrialisierung. Die Karte «Was-
serbeschaffung und -verteilung im Kanton Aargau»
zeigt z. B. die am Hochrhein und an der Aare gele-
genen Grundwasser-Anreicherungsgebiete. Dort ist
auch Flusswasser zu fassen und fiir die nachfolgende
Versickerung aufzubereiten. Zwischen diesen Fluss-
wasserfassungen bestehen bereits solche fiir vorhan-
dene Industrien und es werden noch mehr solche nétig
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werden. Die meisten Grossunternehmen an Rhein und
Aare rechnen mit der Flusschiffahrt und zéhlen auf
die Schaffung von Umschlagstellen am Fluss selbst.
Da man vermutlich nur die Verteilbetriebe, z. B. Oel-
importfirmen, in zentrale Flusshifen wird verweisen
konnen, ist an den beiden genannten Fliissen eine
wechselnde Folge von Wasserfassungen und Oelum-
schlagstellen zu erwarten. Dass ich auf lange Sicht fiir
die Sicherstellung einer guten Wasserversorgung
bange, wird mir niemand iibelnehmen. Die Entschei-
dung iiber diese Fragen fillt natiirlich auf Bundes-
und Kantonsebene, aber die Gemeindebehorden und
inshesondere ihre Planungsfachleute miissen diese
Probleme auch sehen.
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Von Prof. Dr. E. Winkler, Institut fiir Orts-) Regional- und Landesplanung an der ETH, Ziirich

Die Europiische Konferenz fiir Luftverunrei-
nigung, die 1964 vom Europarat in Strassburg ver-
anstaltet wird, hat in den Vorjahren auf Grund ein-
gehender Questionnaires den Stand der Lufthygiene
in den verschiedenen Lindern abzukliren versucht.
Dabei wurde auch den Zusammenhingen mit der
Gebietsplanung nachgegangen und ein besonderer
Rapporteur, P. K. van Meurs in Overween, Holland,
bestimmt. Im folgenden sei der erste Bericht iiber die
Schweiz wiedergegeben, dem spiiter weitere Orientie-
rungen folgen sollen.

Das Problem der Luftverunreinigung beschiiftigt
die schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplaner
seit Bestehen landesplanerischer Arbeit, die in den
Beginn der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts zu-
riickreicht. In so gut wie allen Vernehmlassungen
wird auf die Notwendigkeit der Reinhaltung der Luft
als Grundlage gesunden Lebens bzw. der Sanierung
der gefihrdeten Gebiete (Umgebung von Fabriken
und Verkehrswegen usw.) hingewiesen. Abgesehen
von direkten Massnahmen wurden und werden vor
allem lokale und regionale Griinzonen verschiedenen
Umfanges als wesentlichste Quellen der Luftreinigung
und Reinhaltung verlangt. In diesem Zusammen-
hang darf festgestellt werden, dass die Schweiz im
seit 1902 durch das Forstgesetz geschiitzten Waldareal
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von rund 1 000 000 ha (24 %), in der Landwirtschafts-
fliche von (1960) 2175 000 ha (53 %) — die allerdings
jahrlich um rund 1000 bis 2000 ha infolge zuneh-
mender Ueberbauung durch Wohn- und Industrie-
bauten sowie Verkehrswege vermindert wird —, zahl-
reichen, flichenmissig jedoch nicht ermittelten Natur-
schutzgebieten und nicht zuletzt in etwa 1000 bis
2000 km? Gewiissern (Fliissen, Seen, 4 bis 5 % der Ge-
samtfliche) betrichtliche Freigebiete besitzt, deren
dauernder Schutz von der Landesplanung immer wie-
der gefordert wird.

Zu den Fragen der Konferenz ist festzuhalten,
dass die Massnahmen der Landesplanung in der
Schweiz entscheidend durch die bestehenden und in
Bearbeitung befindlichen Gesetze, inshesondere durch
die Baugesetze, bestimmt werden. In diesem Zusam-
menhang ist vor allem auf den «Ersten Bericht der
Eidgensssischen Kommission fiir Lufthygiene zuhan-
den des Bundesratess vom 20. Juni 1961, Bern, er-
schienen als Sonderdruck des «Bulletins des Eidge-
nossischen Gesundheitsamtes» 5, 1961, hinzuweisen.
Alle dort gegebenen Hinweise auf die Rechtsgrund-
lagen zur Bekimpfung der Luftverunreinigung (Seiten
32 bis 35) treffen gleicherweise auch auf Massnahmen
bzw. Forderungen der Landesplanung zu, da diese
bisher so gut wie ausschliesslich im Rahmen von bau-



	Gewässerschutz in der Orts- und Regionalplanung

